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Jahrhundertealtes Schornsteinfegermonopol überholt

Moderne Heizungstechnik braucht keine überbordende Bürokratie mehr

Unter den umfassenden Zwangsmitgliedschaften in IHK und Handwerkskammern und den Zwangsbeiträgen über die Berufsgenossenschaften leiden unsere Betriebe.

Schornsteinfegergebühren betreffen daneben alle Bürger, ob als Eigentümer direkt

oder als Mieter über die Betriebskostenumlagen. Auf zwei Mrd. Euro schätzt die Interessengemeinschaft

„Gegen das Schornsteinfegermonopol“ die jährlichen Gebühren der Schornsteinfeger in den über 8000 Kehrbezirken Deutschlands. Angesichts der Bestrebungen der Bundesregierung zur Reformierung

des Schornsteinfegergesetzes regt sich zunehmender Widerstand. Die BAG Bundesarbeitsgemeinschaft der Deutschen Immobilienwirtschaft – darunter auch der BFW als Mitglied - und der GdW

fordern eine Deregulierung und Entbürokratisierung. Der ökonomisch und ordnungspolitisch gebotene Wettbewerb muss auch im Schornsteinfegerbereich hergestellt werden. Zu fragen ist: Was ist zwingend zur Sicherung des Gemeinwohls notwendig, was aus Gemeinwohlüberlegungen zu überwachen?

Bedarf es eines Abnahmezwangs für schornsteinfegerische Leistungen? Wer kann solche

Leistungen wirtschaftlich und technisch am besten anbieten? Das Gesetz über das Schornsteinfegerwesen wurde 1969 vom Bundestag einstimmig verabschiedet. Sind Monopole heute noch vorteilhaft, oder behindern sie Effizienz und Wettbewerb? Staatliche Monopole schützen

gegen mögliche Konkurrenten und unbequeme Kritik, so der Begründer der ordoliberalen

Schule Friedrich August von Hayek. Telefonieren, Fliegen, Brief- und Paketdienste

sind nach Fall des jeweiligen Monopols günstiger geworden, neue Arbeitsplätze sind entstanden. Was nützt heute noch dasSchornsteinfegermonopol?

Feuersicherheit im

historischen Blick
Im 17. Jahrhundert wurde der Schornsteinfegerberuf erstmals gesetzlich geregelt. Hauseigentümer

wurden verpflichtet, Feuerungsanlagen von einem Schornsteinfeger reinigen und auf Feuersicherheit prüfen zu lassen. Staatlich oder zunftseitig kontrollierte Kehrgebiete wurden eingerichtet. Dieses Monopol

überstand auch die liberalen Auffassungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Gewerbeordnung

von 1869 überließ weiterhin den Ländern die Einrichtung von Kehrbezirken, was 1935 reichseinheitlich unter Zusatz von Verordnungen und Verwaltungsvorschriften geregelt wurde. 1952 wurde das im bun-

deseinheitlichen „Gesetz zur Ordnung des Schornsteinfegerwesens“ fortgesetzt und

zuletzt noch einmal 1969 geregelt. Jeder Eigentümer und Besitzer von Grundstücken und Räumen ist danach verpflichtet, seine Heizungsanlagen fristgerecht reinigen und überprüfen zu lassen. Deshalb

ist dem Bezirksschornsteinfegermeister der Zutritt zu Grundstück und Gebäude zu gestatten

- unbenommen des Grundrechts der Unverletzlichkeit der Wohnung, auf dessen Beharren allerdings ein Ordnungsgeld erlassen würde. Aufgabe des Schornsteinfegers ist die regelmäßige Überprüfung, Messung

und Kehrung sämtlicher Schornsteine, Feuerstätten, Verbindungsstücke, Abgas- und Lüftungsanlagen. Mängel sind mit Terminsetzung zu beseitigen. Die Gebühren sind öffentliche Lasten und können von den Gemeinden eingetrieben werden.

Moderne Technik ruft

nach Erleichterungen
Unzweifelhaft sind Feuersicherheit und Gesundheitsschutz wichtige vom Staat zu überwachende Aufgaben, deren Umfang und Intensität jedoch angesichts des heutigen technischen Standes auf Erleichterungen überprüft werden sollten. So könnten solche Anforderungen in einschlägige Gesetze

und Verordnungen überführt werden, z.B. in das Bauordnungsrecht und die Wärmeschutzverordnungen. Ähnlich wie bei Kraftfahrzeugen könnten Sachverständige der Technischen Überwachungsorganisationen, von Wärmemessdiensten, Anlagenbauern oder Installateuren Überprüfungen im Wettbewerb vornehmen. Ob es ganz ohne staatliche Auflagen geht, ist zu bezweifeln. Nicht immer zeugt das Handeln von Hausbesitzern von Verantwortung für Eigentum, Bewohner und Umwelt. Nicht alle Anlagen sind auf dem neusten Stand. Nicht jeder sorgt sich um Komfort,

Ökonomie und Sicherheit. Da Schäden über die Versicherungsbranche abgedeckt werden

müssen, könnte auch sie Augenmerk auf die Einhaltung von Mindestvorschriften haben.

Unmut über noch

mehr Bürokratie
Vor diesem Hintergrund ist das derzeitige Diskussionspapier der Bundesregierung zur Reformierung des Schornsteinfegergesetzes zu sehen. Scheinbar stagnieren aber dort Reformen und Bürokratieabbau mit der Freigabe der Wahl des Schornsteinfeger- Betriebes. Regelungen zu Altersvorsorge und auskömmlichem Einkommen des Berufstandes erregen den Unmut von Bürgern

und Verbänden ebenso wie Besitzstandswahrungen und Überregulierungen. Durch die Kontrolle der Kontrolleure scheint mehr Bürokratie auf- als abgebaut zu werden. Die Chancen eines geordneten Wettbewerbs werden ebenso geleugnet wie der erreichte technische

Stand. Wie die Beharrungskräfte der Bürokratie aushebelbar sind - fragt sich 

Peter.Patt@wohnungsverwalter.de

